AOUEA

SICHERHEITSDATENBLATT

gemass Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(geéndert durch Verordnung (EU) 2015/830)

Oxyfluid

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Produktname Oxyfluid

Produktnummer Keine.

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Desinfektions- und Oxidationsmittel flir Badewasser in

Gemischs Privatschwimmbader fir berufliche und private Verwender. Art der
Zubereitung: FlUssigkeit. Eigenschaften: chlorfreies
Desinfektionsmittel auf der Basis von Aktivsauerstoff in
Kombination mit einem Breitbandalgizid. Fir alle Arten von Wasser
geeignet. Dosierung: Erstdosierung: 0,5-1,0L /10 m?
Beckenwasser. Laufender Betrieb: 250 - 500 ml/ 10 m3
Beckenwasser / Woche. Am Beckenauslauf sollten 30 - 60 mg/L
Sauerstoff nachzuweisen sein. Anwendung: Unverdiinnt zugeben,
idealerweise mit Hilfe einer Dosierpumpe.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung des Unternehmens  Chemia Brugg AG
Aarauerstrasse 51
5200 Brugg
Telefon: 056 460 62 60 (08-17 Uhr)
E-Mail: info@chemia.ch

1.4. Notrufnummer 145 (Tox Info Suisse)
Ausgabedatum 04.02.2020
Version 20.02b (Ersetzt Vorversionen: 20.02)
Oxyfluid Druckdatum
04.02.2020 1/10

20.02b



ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméss Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008

Weitere Angaben

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort

Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

Ergédnzende Informationen

Produktidentifikator

Verpackung

2.3. Sonstige Gefahren

Akute Toxizitat, oral, Kat. 4, H302
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kat. 1, H318
Gewassergefahrdend, chronisch, Kat.2, H411

Den vollen Wortlaut der hier genannten Satze finden Sie in
Abschnitt 16.

Gefahr

H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H318: Verursacht schwere Augenschaden.
H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P101: Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280c: Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P301+P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501: Inhalt/Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zufihren.

Keine.

Polymer aus N-Methylmethanamin (EINECS 204-697-4) mit
(Chlormethyl)oxiran EINECS 203-439-8)/Polymeres quaternares
Ammoniumchlorid, CAS-Nr. 25988-97-0

Ertastbares Warnzeichen EN/ISO (EN/ISO 11683).

Feuergefahr bei Berlihrung mit brennbaren Stoffen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Inhaltsstoffe

CLP Einstufung Produktidentifikator

Polymer aus N-Methylmethanamin

(EINECS 204-697-4) mit

Acute Tox. 4 H302, Aquatic

(Chlormethyl)oxiran EINECS 203-439- | 2,5% - 5% | Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 | CAS-Nr.: 25988-97-0

8)/Polymeres quaternares
Ammoniumchlorid

H410

Den vollen Wortlaut der hier genannten Satze finden Sie in Abschnitt 16.
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Gefahrliche Verunreinigungen

Keine bekannt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Einatmen

Hautkontakt

Augenkontakt

Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und
verzogert auftretende Symptome
und Wirkungen

4.3. Hinweise auf arztliche
Soforthilfe oder
Spezialbehandlung

Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen. Nach
Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im
Ungliicksfall an die frische Luft gehen. Sofort einen Arzt oder ein
Behandlungszentrum fir Vergiftungsfalle verstandigen.

Sofort arztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte
Veratzungen zu schwer heilenden Wunden fuhren. Sofort mit viel
Wasser abwaschen. Bei Verbrennungen mit kaltem Wasser
abspllen, bis Schmerz abklingt, dann Arzt aufsuchen.

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspulen, auch
unter den Augenlidern. Unverletztes Auge schutzen. Augenarzt
konsultieren.

Mund mit Wasser ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Nie
einer onnmachtigen Person etwas durch den Mund einflossen. Bei
Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder
Etikett vorzeigen. Erbrechen mdglichst verhindern.

Verursacht schwere Veratzungen. Ersthelfer muss sich selbst
schitzen. Unspezifische Beschwerden. Bei Unwohlsein arztlichen
Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen. Wichtigste Symptome:
Hautrétung. Erwartete akute Wirkungen: Oberflachlicher Eindruck
von Brennen. Verschwommenes Sehvermédgen.

Keine bekannt.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Aus Sicherheitsgriinden
ungeeignete Loschmittel

Trockenldschmittel, CO2, Spriihnebel oder Alkohol-Schaum
verwenden. Wassersprihnebel, alkoholbestédndigen Schaum,
Trockenloschmittel oder Kohlendioxid verwenden.

Wasservollstrahl.
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5.2. Besondere vom Stoff oder
Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kann der Rauch neben dem Ausgangsprodukt
moglicherweise giftige und/oder reizende Verbindungen enthalten.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die
Kanalisation gelangen. Dampfe sind schwerer als Luft und breiten
sich Uber dem Boden aus. Geschlossene Behalter kdnnen aufgrund
des Druckaufbaus explodieren, der entsteht, wenn die Behalter
Ubermassiger Hitze oder intensivem Feuer ausgesetzt sind.
Oxidationsmittel.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei
der Brandbekampfung

Besondere Loschhinweise

Ubliche Massnahmen bei Branden mit Chemikalien. Im Brandfall
umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Vollstandiger
Chemieschutzanzug. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Léschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Zur Kihlung
geschlossener Behalter Wassersprihstrahl einsetzen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren

Hinweis fiir das Personal
ausserhalb des Notdienstes

Hinweis fir das
Notdienstpersonal

6.2. Umweltschutzmassnahmen

6.3. Methoden und Material fiir
Riickhaltung und Reinigung

6.4. Verweis auf andere
Abschnitte

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Personliche
Schutzausristung verwenden. Dampfe/Staub nicht einatmen.
Rutschsichere Sicherheitsschuhe tragen wo Verschittung und
Auslaufen moglich sind. Dampfe sind schwerer als Luft und breiten
sich Uber dem Boden aus. Den Bereich beluften. Alle Ziindquellen
entfernen. Ein Verschitten auf Kleider oder brennbare Materialien
verursacht Brand.

Persoénliche Schutzausrustung verwenden. Den Bereich bellften.
Personal sofort an sichere Stelle evakuieren. Dampfe/Staub nicht
einatmen. Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich tGber dem
Boden aus. Alle Ziindquellen entfernen. Betreten des Bereichs
durch unbefugte Personen verhindern.

Bei Eindringen ins Erdreich, Grundwasser, in natirliche Gewasser
oder in die Kanalisation die Wasserbehorde verstandigen. Nicht in
Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.
Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem
Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Vermiculit)
einddmmen und aufnehmen.

Schnell aufkehren oder aufsaugen. Zur Entsorgung in geeignete
und verschlossene Behalter geben. Mit inertem Aufsaugmittel
aufnehmen. Mit neutralisieren.

Siehe Kapitel 8 und 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur
sicheren Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren
Lagerung unter
Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

7.3. Spezifische
Endanwendungen

Persdnliche Schutzausristung tragen. Erste-Hilfe-Massnahmen vor
Arbeitsbeginn mit diesem Produkt festlegen. Verschlucken, Haut-
und Augenkontakt sowie Einatmen jeglicher entstehender Dampfe
ist zu vermeiden. Nur in R&dumen mit geeigneter Absaugvorrichtung
verwenden. Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich tUber
dem Boden aus. Behalter nur unter einem Abzug 6ffnen. Produkt
und entleerte Behalter von Hitze- und Zindquellen fernhalten.
Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Von
brennbaren Stoffen fernhalten.

Lagerklasse 10. An einem Platz lagern, der nur berechtigten

Personen zuganglich ist. Den Behalter fest verschlossen halten. Im
Originalbehalter lagern. An einem gut belifteten Ort aufbewahren.

Keine Information verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu lGiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwert(e)

Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz

Handschutz

Augenschutz

Haut- und Kérperschutz

Thermische Gefahren

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmassnahmen
sind zu beachten. Fur ausreichende Beluftung sorgen, besonders in
geschlossenen Rdumen. Regelméassige Reinigung der Gerate, des
Arbeitsbereiches und der Bekleidung.

Bei guter Beluftung normalerweise kein persdnlicher Atemschutz
notwendig. Filterausristung mit B-P3-Filter. Bei unzureichender
Beluftung Atemschutzgerat anlegen.

Handschuhe aus Butyl. Durchbruchzeit: > 2 h. Die einzusetzenden
Schutzhandschuhe mussen den Spezifikationen der Verordnung
(EG) Nr. 2016/425 und der sich daraus ergebenden Norm EN 374
genigen. Handschuhe aus Chloropren.

Schutzbrille mit Seitenschutz gemal EN 166. Dicht schliessende
Schutzbrille.

Flammenhemmende Schutzkleidung. Den Kérperschutz je nach
Menge und Konzentration der gefahrlichen Substanz am
Arbeitsplatz aussuchen.

Oxidationsmittel. Produkt und entleerte Behalter von Hitze- und
Zindquellen fernhalten.
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Begrenzung und Uberwachung
der Umweltexposition

Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in Oberflachengewasser
oder in die Kanalisation gelangt. Einsatz von geschlossenen

Abflllanlagen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Farbe

Geruch

Geruchschwelle

pH-Wert:
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:
Siedepunkt/Siedebereich:
Flammpunkt:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Entziindbarkeit:
Explosionsgrenzen:
Dampfdruck:

Dampfdichte:

Relative Dichte:
Wasserloslichkeit:
Verteilungskoeffizient (n-
Oktanol/Wasser):
Selbstentziindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:
Viskositat:

Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

Allgemeine Eigenschaften des
Produkts

Fllssig.

Farblos.

Fruchtig

Nicht bestimmt.
4 (20 °C)

0°C

100 °C

nicht entztindbar
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
23 hPa, 20 °C
Nicht bestimmt.
~1.0
vollkommen l6slich
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
nicht gefahrlich
Kein(e,er)

Keine Information verflgbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitéat

10.1. Reaktivitat
10.2. Chemische Stabilitat

10.3. Méglichkeit gefahrlicher
Reaktionen

Entziindungsgefahr.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung.

Keine Information verfligbar.

10.4. Zu vermeidende
Bedingungen

Verbrennen erzeugt schadliche und giftige Rauche. Massnahmen
gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Hitze, Flammen und
Funken.

10.5. Unvertragliche Materialien Greift unedle Metalle an. Brennbare Materialien. Reduktionsmittel.

10.6. Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Keine bei bestimmungsgemassem Umgang.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere
Augenschadigung/Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege /
Haut

Karzinogenitéat
Keimzell-Mutagenitat
Reproduktionstoxizitat
Spezifische Zielorgan-Toxizitat

(einmalige Exposition)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
(wiederholte Exposition)

Aspirationsgefahr

Erfahrung am Menschen

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Schwache Hautreizung.

Verursacht schwere Augenschaden.
Keine.
Die vorliegenden Daten erméglichen keine

Karzinogenitateinstufung.

Die vorliegenden Daten ermdglichen keine Einstufung. Aufgrund
der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Die vorliegenden Daten erméglichen keine Einstufung. Aufgrund
der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Keine Daten verflgbar.

Keine Daten verflgbar.

Keine Daten verflgbar.

Keine Daten verflgbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

12.2. Persistenz und
Abbaubarkeit

12.3. Bioakkumulationspotenzial

12.4. Mobilitat im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und
vPvB-Beurteilung

Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Fir das
Produkt selber sind keine Daten vorhanden. Kann den pH-Wert von
Gewassern verandern. Giftig fur Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

Vor Einleitung eines Abwassers in Klaranlagen ist in der Regel eine
Neutralisation erforderlich. Nicht leicht biologisch abbaubar.

Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an. Kann in
Organismen angereichert werden.

Keine Daten verfligbar.

Keine Information verfligbar.
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12.6. Andere schéadliche Keine Information verfligbar.
Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Ungebrauchtes Produkt Unter Beachtung der ortlichen behérdlichen Bestimmungen
beseitigen.

Ungereinigte Verpackungen Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Gereinigte
Verpackungsmaterialien den ortlichen Wertstoffkreislaufen
zufuhren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID UN 2014.
Versandbezeichnung: WASSERSTOFFPEROXID, WASSERIGE
LOSUNG.
Klasse 5.1.
Verpackungsgruppe Il.
Gefahrzettel 5.1+8+ENV.
Umweltgefahrdend: Ja
Klassifizierungscode OC1.
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 58.
Begrenzte Menge 1 L.
Freigestellte Menge E2.
Tunnelbeschrankungscode E

IMDG UN 2014.
Versandbezeichnung: HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS
SOLUTION, with not less than 20% but not more than 60%
hydrogen peroxide (stabilized as necessary).
Klasse 5.1.
Verpackungsgruppe Il.
Gefahrenkennzeichen 5.1+8+ENV.
Begrenzte Menge 1 L.
Freigestellte Menge E2.
EmS F-H, S-Q.
Meeresschadstoff: Ja.

IATA UN 2014.
Versandbezeichnung: Hydrogen peroxide, aqueous solution, with
20% or more but 40% or less hydrogen peroxide (stabilized as
necessary).
Klasse 5.1.
Verpackungsgruppe Il.
Gefahrenkennzeichen 5.1+8+ENV.
Verpackungsanweisung (Passagierflugzeug): 550 (1 L).
Verpackungsanweisung (LQ): Y540 (0.5 L).
Verpackungsanweisung (Frachtflugzeug): 554 (5 L).

Oxyfluid Druckdatum 8/10
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Binnenschifffahrt ADN UN 2014.
Versandbezeichnung: WASSERSTOFFPEROXID, WASSERIGE
LOSUNG.
Klasse 5.1.
Verpackungsgruppe Il
Gefahrzettel 5.1+8+ENV.
Klassifizierungscode OC1.
Begrenzte Menge 1 L.
Freigestellte Menge E2.
Weitere Angaben Keine.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

Rechtsvorschriften CPID (CH): 262144-45

Polymer aus N-Methylmethanamin (EINECS 204-697-4) mit (Chlormethyl)oxiran EINECS 203-439-

8)/Polymeres quaterndares Ammoniumchlorid (CAS 25988-97-0)

EU - Biocides (2007/565/EC) - Product type: 12 (polymer, listed under Polymer of N-

Substances and Product-Types Not Methylmethanamine (Einecs 204-697-4 with (chloromethyl)oxirane

to Be Included in Annexes |, IAand  (Einecs 203-439-8)/Polymeric quaternary ammonium chloride)

IB to Directive 98/8/EC

EU - Biocides (1062/2014) - Annex 859 Product type 2, 11 (Polymer)

Il Part 1 - Supported Substances

Biozid CHZN0608
Wirkstoff: Wasserstoffperoxid (CAS 7722-84-1) 32g/100g. Polymer
aus N-Methylmethanamin (Einecs 204-697-4) mit
(Chlormethyl)oxiran (Einecs 203-439-8)/Polymeres quaternares
Ammoniumchlorid 9.07g/100g..

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung Nicht erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schlissel oder Legende fiir im CLP: Einstufung geméass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
Sicherheitsdatenblatt
verwendete Abkiirzungen und

Akronyme

Einstufungsverfahren Einstufung gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Vollstindiger Wortlaut der in den  H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten H318: Verursacht schwere Augenschaden.

Siatze H400: Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410: Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411: Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Information Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.
Oxyfluid Druckdatum
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Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach
bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der
Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt
genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder
verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus
nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Gbertragen werden.
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           Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen.
        
         
           Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im Unglücksfall an die frische Luft gehen.
        
         
           Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.
        
         
           Sofort ärztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Verätzungen zu schwer heilenden Wunden führen.
        
         
           Sofort mit viel Wasser abwaschen.
        
         
           Bei Verbrennungen mit kaltem Wasser abspülen, bis Schmerz abklingt, dann Arzt aufsuchen.
        
         
           Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.
        
         
           Unverletztes Auge schützen.
        
         
           Augenarzt konsultieren.
        
         
           Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
        
         
           Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflössen.
        
         
           Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
        
         
           Erbrechen möglichst verhindern.
        
      
       
         
           Verursacht schwere Verätzungen.
        
         
           Ersthelfer muss sich selbst schützen.
        
         
           Unspezifische Beschwerden.
        
         
           Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
        
         
           Wichtigste Symptome:
        
         
           Hautrötung.
        
         
           Erwartete akute Wirkungen:
        
         
           Oberflächlicher Eindruck von Brennen.
        
         
           Verschwommenes Sehvermögen.
        
      
       
    
     
       
         
           Trockenlöschmittel, CO2, Sprühnebel oder Alkohol-Schaum verwenden.
        
         
           Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden.
        
         
           Wasservollstrahl.
        
      
       
         Im Brandfall kann der Rauch neben dem Ausgangsprodukt möglicherweise giftige und/oder reizende Verbindungen enthalten.
      
       
         Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
      
       
         Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.
      
       
         Geschlossene Behälter können aufgrund des Druckaufbaus explodieren, der entsteht, wenn die Behälter übermässiger Hitze oder intensivem Feuer ausgesetzt sind.
      
       
         Oxidationsmittel.
      
       
         Übliche Massnahmen bei Bränden mit Chemikalien.
      
       
         Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
      
       
         Vollständiger Chemieschutzanzug.
      
       
         Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
      
       
         Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.
      
       
         Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen.
      
    
     
       
         
           Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
        
         
           Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
        
         
           Dämpfe/Staub nicht einatmen.
        
         
           Rutschsichere Sicherheitsschuhe tragen wo Verschüttung und Auslaufen möglich sind.
        
         
           Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.
        
         
           Den Bereich belüften.
        
         
           Alle Zündquellen entfernen.
        
         
           Ein Verschütten auf Kleider oder brennbare Materialien verursacht Brand.
        
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
      
       
         Den Bereich belüften.
      
       
         Personal sofort an sichere Stelle evakuieren.
      
       
         Dämpfe/Staub nicht einatmen.
      
       
         Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.
      
       
         Alle Zündquellen entfernen.
      
       
         Betreten des Bereichs durch unbefugte Personen verhindern.
      
       
         Bei Eindringen ins Erdreich, Grundwasser, in natürliche Gewässer oder in die Kanalisation die Wasserbehörde verständigen.
      
       
         Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
      
       
         Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen.
      
       
         
           Schnell aufkehren oder aufsaugen.
        
         
           Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.
        
         
           Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.
        
         
           Mit  neutralisieren.
        
      
       
         Siehe Kapitel 8 und 13.
      
    
     
       
         
           Persönliche Schutzausrüstung tragen.
        
         
           Erste-Hilfe-Massnahmen vor Arbeitsbeginn mit diesem Produkt festlegen.
        
         
           Verschlucken, Haut- und Augenkontakt sowie Einatmen jeglicher entstehender Dämpfe ist zu vermeiden.
        
         
           Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.
        
         
           Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.
        
         
           Behälter nur unter einem Abzug öffnen.
        
         
           Produkt und entleerte Behälter von Hitze- und Zündquellen fernhalten.
        
         
           Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
        
         
           Von brennbaren Stoffen fernhalten.
        
         
      
       
         Lagerklasse 10.
      
       
         An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist.
      
       
         Den Behälter fest verschlossen halten.
      
       
         Im Originalbehälter lagern.
      
       
         An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
      
       
         
           
        
         
           
        
         
           
        
      
       
    
     
       
         
         
      
       
       
         
           Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.
        
         
           Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.
        
         
           Regelmässige Reinigung der Geräte, des Arbeitsbereiches und der Bekleidung.
        
      
       
         
           
             Bei guter Belüftung normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.
          
           
             Filterausrüstung mit B-P3-Filter.
          
           
             Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
          
        
         
           
             Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166.
          
           
             Dicht schliessende Schutzbrille.
          
        
         
           
             Handschuhe aus Butyl.
          
           
             Durchbruchzeit: > 2 h.
          
           
             Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der Verordnung (EG) Nr. 2016/425 und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen.
          
           
             Handschuhe aus Chloropren.
          
        
         
           
             Flammenhemmende Schutzkleidung.
          
           
             Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.
          
        
         
           Oxidationsmittel.
        
         
           Produkt und entleerte Behälter von Hitze- und Zündquellen fernhalten.
        
      
       
         
           Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangt.
        
         
           Einsatz von geschlossenen Abfüllanlagen.
        
         
      
       
    
     
       
         
           Flüssig.
        
         
           Farblos.
        
         
           Fruchtig
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           Kein(e,er)
        
      
       
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
           
           
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
        
         
           
             
             
             
          
           
           
           
        
      
       
    
     
       
         Entzündungsgefahr.
      
       
         Keine Zersetzung bei bestimmungsgemässer Verwendung.
      
       
         Verbrennen erzeugt schädliche und giftige Rauche.
      
       
         Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
      
       
         Hitze, Flammen und Funken.
      
       
         Greift unedle Metalle an.
      
       
         Brennbare Materialien.
      
       
         Reduktionsmittel.
      
       
         Keine bei bestimmungsgemässem Umgang.
      
    
     
       
         
      
       
       
         
           
             
             
          
           
             
             
          
        
         
           Schwache Hautreizung.
        
      
       
         
           Verursacht schwere Augenschäden.
        
      
       
         
           
             Keine.
          
        
         
         
      
       
         
           Die vorliegenden Daten ermöglichen keine Einstufung.
        
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Die vorliegenden Daten ermöglichen keine Karzinogenitäteinstufung.
        
      
       
         
           Die vorliegenden Daten ermöglichen keine Einstufung.
        
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
      
       
         
      
       
         
      
       
       
    
     
       
         
      
       
         
         
           Vor Einleitung eines Abwassers in Kläranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.
        
         
           Nicht leicht biologisch abbaubar.
        
      
       
         
           Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an.
        
         
           Kann in Organismen angereichert werden.
        
      
       
       
       
    
     
       
         Ungebrauchtes Produkt
      
       
         Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.
      
       
         Ungereinigte Verpackungen
      
       
         Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.
      
       
         Gereinigte Verpackungsmaterialien den örtlichen Wertstoffkreisläufen zuführen.
      
       
         
      
    
     
       true
       
         2014
         2014
         2014
      
       
         
           
             HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
          
           
             WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG
          
           
             Wasserstoffperoxid in Lösung
          
           
             Polymer aus N-Methylmethanamin (EINECS 204-697-4) mit (Chlormethyl)oxiran EINECS 203-439-8)/Polymeres quaternäres Ammoniumchlorid
          
        
         
           
             HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)
          
           
             hydrogen peroxide solution
          
           
             Epichlorohydrin-dimethylamine-copolymer
          
        
         
           
             Hydrogen peroxide, aqueous solution, with 20% or more but 40% or less hydrogen peroxide (stabilized as necessary)
          
           
             hydrogen peroxide solution
          
           
             Epichlorohydrin-dimethylamine-copolymer
          
        
      
       
         
           
             5.1
          
           
             OC1
          
        
         
           
             5.1
          
           
        
         
           
             5.1
          
           
        
      
       
         II
         II
         II
      
       
         true
         
           true
           true
        
      
       
         false
      
       
         
           
             5.1
          
           
             8
          
           
             5.1
          
           
             8
          
           
             5.1
          
           
             8
          
        
         
           
             Freigestellte Menge E2. 
          
           
             E
          
           
             1 L
          
           
             58
          
        
         
           
             Gefahrzettel 5.1+8+ENV. 
          
        
         
           F-H
           S-Q
           
             1 L
          
        
         
           Verpackungsanweisung (Passagierflugzeug): 550 (1 L). 
        
         
           Verpackungsanweisung (LQ): Y540 (0.5 L). 
        
         
           Verpackungsanweisung (Frachtflugzeug): 554 (5 L). 
        
      
    
     
       
         
           
             
             
          
           
             
          
        
      
       
         
      
       
       
       
    
     
       
       
         
      
       
    
  


